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Zu § 13 der Verordnung:
§30

Strahlenbelastungen unter besonderen Bedingungen
(.1) Unter besonderen Bedingungen dürfen Strahlenbela

stungen im Einzelfall nicht mehr als das Doppelte und wäh
rend der Lebenszeit nicht mehr als das Fünffache der 
Grenzwerte gemäß § 25 Abs. 1 betragen.

(2) Unter besonderen Bedingungen bedürfen Strahlenbela
stungen der sorgfältigen Prüfung und der vorherigen Be
stätigung durch den Leiter des Betriebes sowie der Bericht
erstattung an das Staatliche Amt für Atomsicherheit und 
Strahlenschutz. Werden besondere Strahlenbelastungen ge
plant, müssen sie vom Staatlichen Amt für Atomsicherheit 
und Strahlenschutz bestätigt werden.

(3) Strahlenwerktätige, die einer Strahlenbelastung unter 
besonderen Bedingungen ausgesetzt werden sollen, sind in 
die durchzuführenden Handlungen gründlich einzuweisen, 
über bestehende Gefahrenquellen aufzuklären sowie über 
alle Maßnahmen zu unterrichten, mit denen die Strahlen
belastung so niedrig wie möglich gehalten werden kann. 
Strahlenbelastungen unter besonderen Bedingungen erfor
dern das Einverständnis des Strahlenwerktätigen. Über die 
aufgetretene Strahlenbelastung sind das Staatliche Amt für 
Atomsächerheit und Strahlenschutz, der Strahlenschutzarzt 
und die betroffenen Strahlenwerktätigen zu informieren.

(4) Strahlenbelastungen unter besonderen Bedingungen 
dürfen nicht ausgesetzt werden:
— Strahlenwerktätige, die bei außergewöhnlichen Ereignis

sen Strahlenbelastungen ausgesetzt waren, die das Fünf
fache der Jabresgrenzwerte gemäß § 25 Abs. 1 überschrit
ten haben,

— Frauen mit einem Lebensalter unter 45 Jahren.

Zu § 14 Abs. 1 der Verordnung:
§31

Kategorien für Strahlenwerktätige
(1) Für Strahlenwerktätige werden die Kategorien A und 

B festgelegt:
1. Strahlenwerktätige der Kategorie A sind unter Arbeits

bedingungen tätig, bei denen die Strahlenbelastung 3/10 
der Grenzwerte gemäß § 25 Abs. 1 überschreiten kann,

2. Strahlenwerktätige der Kategorie B sind unter Arbeits
bedingungen tätig, bei denen die Strahlenbelastung 3/10 
der Grenzwerte gemäß § 25 Abs. 1 nicht überschreiten 
kann.

(2) Studenten und Lehrlinge zwischen dem vollendeten
16. und 18. Lebensjahr dürfen zum Zwecke der Ausbildung 
nur unter Arbeitsbedingungen tätig sein, bei denen die 
Strahlenbelastung 1/10 der Grenzwerte gemäß § 25 Abs. 1 
nicht überschreiten kann. In Ausnahmefällen kann mit Zu
stimmung des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und 
Strahlenschutz ein Einsatz unter Bedingungen erfolgen, bei 
denen die Strahlenbelastung 3/10 der Grenzwerte gemäß 
§ 25 Abs. 1 nicht überschreiten kann.

(3) Bei der Festlegung der Kategorien von Strahlenwerk
tätigen sind die Strahlenbelastungen, die bei außergewöhn
lichen Ereignissen auftreten können, nicht zu berücksichti
gen.

Zu § 15 der Verordnung:
§32

Charakterisierung von Strahlenschutzbereichen
(1) Strahlenschutzbereiche sind dort einzurichten, wo in

nerhalb eines Jahres Strahlenbelastungen zustande kommen 
können, die 1/10 der Grenzwerte gemäß § 25 Abs. 1 über
schreiten. Für Strahlenschutzbereiche, die über das Betriebs
gelände hinausreichen, muß der Betrieb die für Schutzmaß
nahmen erforderlichen Befugnisse besitzen.

(2) Entsprechend den praktischen Erfordernissen werden 
Strahlenschutzbereiche unterteilt in
— Strahlenschutzbereich I, in dem innerhalb eines Jahres

Strahlenbelastungen zustande kommen können, die 3/10 
der Grenzwerte gemäß § 25 Abs. 1 überschreiten, und

— Strahlenschutzbereich II, in dem innerhalb eines Jahres 
Strahlenbelastungen zustande kommen können, die 3/10 
der Grenzwerte gemäß § 25 Abs. 1 nicht überschreiten, 
sofern nicht aus den im Abs. 3 genannten Gründen eine 
Einordnung in den Strahlenschutzbereich I notwendig 
ist.

(3) Bei der Festlegung von Strahlenschutzbereichen sind 
weitestgehend bauliche Begrenzungen zu nutzen.

(4) Strahlenschutzbereiche sind zu kennzeichnen und an 
den Zugängen mit dem Strahlenwamzeichen zu versehen. Es 
sind Maßnahmen gegen unbeabsichtigten und unbefugten 
Zutritt zu treffen. Innerhalb von Strahlenschutzbereichen 
sind Stellen mit besonderer Strahlengefährdung mit dem 
Strahlenwarnzeichen zu kennzeichnen. Für diese Stellen kön
nen Aufenthaltsbeschränkungen festgelegt werden. Bei 
Kontaminationsgefahr sind Einrichtungen für die Kontami
nationskontrolle, Dekontamination und den Kleidungswech
sel vorzusehen.

(5) Der Zutritt zu Strahlenischutzbereichen ist grundsätz
lich nur gestattet für
— Strahlenwerktätige zur Durchführung beruflicher Tätig

keiten,
— Patienten zu strahlenmedizinischen Maßnahmen,
— Lehrlinge, Studenten und andere Werktätige zu Qualifi

zierungsmaßnahmen bei Einhaltung der im § 31 Abs. 2 
genannten Bedingungen,

— Besucher unter den bei der Erteilung der Erlaubnis fest
gelegten Bedingungen. Besuche 'Sind nur unter Bedingun
gen zulässig, bei denen die Strahlenbelastung 1/10 der 
Werte gemäß § 25 Abs. 2 nicht übersteigen kann. Werk
tätige, die selten zur Ausführung spezieller Tätigkeiten 
Strahlenschutzbereiche betreten müssen, können Besu
chern gleichgestellt werden.

Zu § 16 Abs. 1 der Verordnung:
§33

Organisatorische Strahlenschutzmaßnahmen
(1) Beim Umgang mit radioaktiven Stoffen sind nur die 

unbedingt erforderlichen Aktivitäten und Radionuklide mit 
möglichst geringer Halbwertszeit zu verwenden. Radioaktive 
Stoffe dürfen nur so lange am Arbeitsplatz vorhanden sein, 
wie es das Arbfeitsvorhaben erfordert. Es sind Maßnahmen 
zu treffen, um Kontaminationen zu vermeiden.

(2) In Strahlenschutzbereichen, in denen 'die Möglichkeit 
der Zufuhr von radioaktiven Stoffen in den menschlichen 
Körper besteht, sind Essen, Trinken und Rauchen, der Ge
brauch von Gesundheitspflegemitteln und Kosmetika und 
andere Handlungen, die einer solchen Zufuhr Vorschub lei
sten, verboten. Unter besonderen Vorkehrungen kann Trin
ken erlaubt werden. Das Verbot gilt nicht bei der Gewin
nung von radioaktivem Ausgangsmaterial.

(3) Beim Verkehr mit radioaktiv kontaminiertem Mate
rial und radioaktivem Ausgangsmaterial sind arbeitsorgani
satorische und hygienische Maßnahmen zu treffen, die eine 
Zufuhr radioaktiver Stoffe auf ein Minimum begrenzen.

§34
Laborklassen

(1) Arbeitsräume für den Umgang mit offenem radioak
tiven Material werden in Abhängigkeit von dessen Frei
grenze und der Aktivität, mit der in den Arbeitsräumen 
umgegangen wird, in folgende Klassen eingeteilt: 
Freigrenzen für Aktivitätsbegrenzung für
radioaktives Arbeitsräume
Material

Klasse I Klasse II Klasse III
5 kBq über 0,5 GBq bis 0,5 GBq bis 0,5 MBq

50 kBq über 5 GBq bis 5 GBq bis 5 MBq
> 50 kBq über 50 GBq bis 50 GBq bis 50 MBq

3h über 5 TBq bis 5 TBq - bis 5 GBq


